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Text 

§ 10. (1) Vorbehaltlich der Wahrung älterer Rechte gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber 
das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr 

 1. ein mit der Marke gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), die mit 
denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist; 

 2. ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder 
Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), wenn dadurch für das Publikum die Gefahr von 
Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich 
in Verbindung gebracht wird. 

(2) Dem Inhaber einer eingetragenen Marke ist es auch gestattet, Dritten zu verbieten, ohne seine 
Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren 
oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, 
wenn diese im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die 
Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. 
Die Bekanntheit der älteren Marke muß spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, 
gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, oder im Entstehungszeitpunkt des jüngeren 
sonstigen Kennzeichenrechts vorgelegen sein. 

(3) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, 

 1. seinen Namen oder seine Anschrift, 

 2. Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die 
geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der 
Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung, 

 3. die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere 
als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung 
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im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder 
Handel entspricht. 

Anmerkung 

Siehe dazu auch §§ 30, 31 und 51 sowie § 9 Abs. 3 des BG gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 - 
UWG, BGBl. Nr. 448/1984. 
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